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OBERSCHÖNA

25. Januar 2024

Aktuelles

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Oberschöna,
als Gemeindewehrleiter wünsche ich Ihnen für das Jahr 2024 alles Gute
und viel Gesundheit.
Um das Risiko zu verringern, bei einem Brandfall Opfer einer Rauchgasver-
giftung zu werden, möchte ich Sie auf die geänderte Gesetzeslage im Frei-
staat Sachsen bezüglich der Rauchmelder aufmerksam machen.
Viele Rauchgasvergiftungen passieren im Schlaf, da der schlafende
Mensch die giftigen Gase nicht wahrnimmt. Sofas, Vorhänge, Küchengerä-
te, Fußböden: Überall in der Wohnung befinden sich Kunststoffe, Textilien,
Gummi oder Lösungsmittel – Tendenz steigend. Kommt es zum Brand,
setzen diese Stoffe giftige Gase frei. Das Verhältnis aus Kohlendioxyd,
Kohlenmonoxyd, toxischen Substanzen und des fehlenden Sauerstoffes in
der Atemluft sind für Mensch und Tier lebensgefährlich. 
Rauchmelder gelten als Lebensretter. Denn die meisten Brandopfer sind
nicht an Verbrennungen, sondern an den eingeatmeten Brandgasen
verstorben. 
Deutschlandweit besteht die Pflicht, dass in jedem Schlafraum und Flur ein
funktionierendes Rauchmeldesystem angebracht sein muss. Die Rauch-
melder-Pflicht zählt zum „vorbeugenden Brandschutz“. Im Freistaat gilt sie
seit 2016, allerdings nur für Neu- und Umbauten.
Das änderte sich mit der neuen Bauordnung, die der Landtag im Juli 2023
beschlossen hat. Darin steht: Bis zum 31.12.2023 müssen auch Bestands-
bauten nachgerüstet werden. Ursprünglich sollte die Änderung erst ein
Jahr später in Kraft treten. 
Zuständig für den Kauf und Einbau der Rauchmelder sind die Eigentümer
und Vermieter.

Was tun, wenn es brennt?
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe informiert
auf ihrer Internetseite
https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html  
über die wichtigsten Verhaltensregeln bei Brandausbruch.

Ihr Gemeindewehrleiter

BI Mario Stiller

n Einsätze der Feuerwehr 
im IV. Quartal 2023

06.11.2023 
Brand eines Holzlagers an der B173,
Abzweig zum Steinbruch

08.12.2023
Verkehrsunfall mit zwei PKW an der
Kreuzung S205/K7771

24.12.2023 
1. Überschwemmung nach Schnee

und Regen in Kleinschirma,
Eichenweg

2. Überschwemmung in Langhen-
nersdorf

3. Türnotöffnung in Oberschöna, An
der Hauptstraße 18a

4. Umgestürzter Baum in die Strie-
gis in Oberschöna, Dorfstraße 9

n Termine

Kleinschirma
19.01.2023, 19:00 Uhr
Jahreshaupt- und Vereinsmitglieder-
versammlung im Saal Landhotel
Kleinschirma

Langhennersdorf
01.03.2024, 18:00 Uhr Jahreshaupt-
und Vereinsmitgliederversammlung
im Saal Erbgericht

FEUERWEHR – der Gemeinde Oberschöna
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Amtliche BekanntmachungenSprechzeiten der Gemeinde-
verwaltung Oberschöna
An der Hauptstraße 10 
in Oberschöna

Montag:        geschlossen
Dienstag:      09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
                     13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch:     geschlossen
Donnerstag:  09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
                     13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
                     (nach Vereinbarung)
Freitag:          09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Telefon: 037321 8870
Telefax: 037321 88720 
Email: Verwaltung@gemeinde-
oberschoena.de

Sprechzeiten des
Einwohnermeldeamtes
An der Hauptstraße 10 
in Oberschöna, Erdgeschoss

Dienstag:      13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Telefon:         037321 88716
Telefax:         037321 88720 

Neue Sprechzeiten des 
Bürgerbüros (Meldeamt) 
der Stadt Freiberg
Montag:        09.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
                     mit Terminvereinbarung
Dienstag:      09.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
                     13.30 bis 18.00 Uhr
Mittwoch:      geschlossen
Donnerstag:  09:00 Uhr bis 12:30 Uhr
                     13.30 Uhr bis 18.00 Uhr
                     mit Terminvereinbarung
Freitag:         09.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Samstag       09.00 Uhr bis 12.30 Uhr
                     mit Terminvereinbarung

Telefon:         03731 273 706
Fax:               03731 273 73 701

Polizeidirektion Chemnitz –
Polizeirevier Freiberg
Bürgerpolizist zuständig für
Gemeinde Oberschöna:
Polizeihauptmeister,
Herr Andreas Lindner
Hauptstraße 19
09618 Brand-Erbisdorf
Telefon:         037322 15282 oder
Handy:          0162 2435370
Fax:               03731 70106
E-Mail:
Andreas.Lindner@polizei.sachsen.de

n  Beschlüsse des Gemeinderates Oberschöna in der Gemeinderatssitzung
am 26. Oktober 2023 – öffentlicher Teil

Beschluss Nr.: 243/07-2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Oberschöna beschließt als dauerhafte Vertreter des Bürgermei-
sters für den Wasserzweckverband Freiberg die Hauptamtsleiterin Frau Kristin Lobin und/oder die
Kämmerin Frau Petra Auerswald.

n  Beschlüsse des Gemeinderates Oberschöna in der Gemeinderatssitzung
am 14. Dezember 2023 – öffentlicher Teil

Beschluss Nr.: 244/07-2023 Be-VL-Nr.: 300/07-2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Oberschöna bestätigt das Protokoll der 39. Sitzung 
des Gemeinderates Oberschöna vom 26.10.2023.

Beschluss Nr.: 245/07-2023 Be-VL-Nr.: 301/07-2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Oberschöna bestätigt das Protokoll der 40. Sitzung 
des Gemeinderates Oberschöna vom 16.11.2023.

Beschluss Nr.: 246/07-2023 Be-VL-Nr.: 302/07-2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Oberschöna beschließt die Anschaffung weiterer 
digitaler Sirenen im Wert von ca. 82.100 €.

Beschluss Nr.: 247/07-2023 Be-VL-Nr.: 303/07-2023
1) Auf der Grundlage des § 88 b Abs. 2 und des § 104 der SächsGemO stellt der Gemeinderat

den durch das Wirtschaftsprüfunternehmen Donat WP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Dresden geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2019 wie folgt fest:

In der Ergebnisrechnung mit 
- Summe der ordentlichen Erträge von                                                           5.574.875,11 €
- Summe der ordentlichen Aufwendungen von                                              6.084.007,32 €
- einem ordentlichen Jahresergebnis von                                                       - 509.132,21 €
- Summe der außerordentlichen Erträge von                                                  37.245,61 €
- Summe der außerordentlichen Aufwendungen von                                           6.728,41 €
- einem Sonderergebnis von                                                                               30.517,20 €
- Gesamtergebnis                                                                                           - 478.615,01 €

In der Finanzrechnung mit 
- Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit von                                   - 14.172,56 €
- Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit von                                        164.140,44 €
- Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit von                                    - 104.247,40 €
- Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von                                          - 3.929,78 €
- Veränderung des Zahlungsmittelbestandes um                                              41.790,70 €

In der Vermögensrechnung (Bilanz) mit
- einer Bilanzsumme von                                                                              23.792.209,72 €
- einem Anlagevermögen von                                                                       19.724.313,77 €
- einem Umlaufvermögen von                                                                       4.063.377,11 €
darunter dem Bestand an liquiden Mitteln von                                                 3.268.166,22 €
- aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von                                                       4.518,84 €
- einer Kapitalposition von                                                                            16.934.310,08 €
darunter einem Basiskapital von                                                                      15.864.604,92 €
und Rücklagen von                                                                                             1.069.705,16 €
- Passiven Sonderposten von                                                                       4.413.703,19 €
- Rückstellungen von                                                                                    1.207.149,74 €
- Verbindlichkeiten von                                                                                  1.236.804,71 €
- Passiven Rechnungsabgrenzungsposten von                                            242,00 €

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 509.132,21 € wurde aus der Rück-
lage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen und der Überschuss des
Sonderergebnisses in Höhe von 30.517,20 € wurde der Rücklage des Sonderergebnisses
zugeführt.

2) In Ausübung des Wahlrechtes des §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO in Verbindung mit §24
SächsKomHVO wurde zudem ein Betrag von 588.581,27 € aus dem Basiskapital entnommen
und der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Dabei handelt
es sich um den Saldo aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten
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Amtliche Bekanntmachungen

für empfangene Investitionszuwendungen für Anlagevermögen,
welches bis zum 31.12.2017 angeschafft bzw. hergestellt wurde
(sog. Altvermögen), aus Aufwendungen und Erträgen aus Abgängen
und Veräußerungen sowie Zuschreibungen von „Alt-Investitionen“. 

3) Der Gemeinderat bestätigt mit der Feststellung des Jahresabschlus-
ses alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen.

4) Der Bericht des Wirtschaftsprüfunternehmens Donat WP GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dresden über die Prüfung des
Jahresabschlusses 2019 wird zur Kenntnis genommen.

Beschluss Nr.: 248/07-2023 Be-VL-Nr.: 304/07-2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Oberschöna beschließt die losweise
Vergabe zur Beschaffung eines TLF und dessen feuerwehrtechnischer
Beladung.

n  Bekanntmachung

Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer 
für das Jahr 2024

Die Hebesätze der Grundsteuer A und Grundsteuer B sind gegen-
über dem Vorjahr unverändert. 

Gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S
965) in der derzeit gültigen Fassung wird die Grundsteuer A und Grund-
steuer B für Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Messbeträge)
sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert haben, für das
Kalenderjahr 2024 in der zuletzt veranlagten Höhe festgesetzt.

Für die Steuerschuldner treten mit dem heutigen Tag die gleichen
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen heute ein schriftlicher Steuerbe-
scheid für 2024 zugegangen wäre. Dies bedeutet, dass Steuerschuld-
ner, die für 2024 keinen Grundsteuerbescheid (Bemessungsgrundlage
Messbeträge) erhalten, in diesem Jahr die gleiche Grundsteuer wie im
Vorjahr zu entrichten haben.

Die Grundsteuer für 2024 wird mit den in den zuletzt erteilten Grund-
steuerbescheiden festgesetzten Vierteljahresbeträgen jeweils fällig am

15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2024.

Abweichend hiervon werden Kleinstbeträge 
bis zu 15,00 € am                                                     15. August 2024

und

Beträge von 15,01 € bis zu 30,00 € je zur Hälfte
des Jahresbetrages am                                            15. Februar 2024
und am                                                                          15. August 2024

fällig.

Die Festsetzung der Grundsteuer gilt nicht für Einfamilienhäuser sowie
Mietwohngrundstücke nach der Ersatzbemessungsgrundlage Wohn-/
Nutzfläche des § 42 GrStG. 
Die Eigentümer (ggf. Verwalter) dieser Grundstücke haben gem. 
§ 44 Abs. 3 GrStG in diesen Fällen zur Ermittlung der Grundsteuer B eine
Grundsteueranmeldung einzureichen. Die Verpflichtung zur Abgabe
einer Steueranmeldung ergibt sich aus § 44 Abs. 3 GrStG. Haben sich
am Grundstück seit der letzten Grundsteueranmeldung Änderungen
ergeben (z. B. durch Modernisierungen, An-/Umbauten, Aufstockungen
bzw. Nutzungsänderungen, die zu Veränderungen der Wohn- und Nutz-
fläche führen oder durch Schaffung von Stellplätzen für PKW etc.), so ist
durch den Steuerpflichtigen bzw. dessen Beauftragten eine neue
Grundsteueranmeldung einzureichen. Vordrucke zur Grundsteueran-
meldung sind zu den jeweiligen Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung
Oberschöna, An der Hauptstraße 10, 09600 Oberschöna, Zimmer 205,
erhältlich. Die Grundsteueranmeldungen sind ausgefüllt bis spätestens
26.02.2024 einzureichen. Sollten seit der letzten Grundsteueranmel-
dung keine Veränderungen erfolgt sein, so ist keine neue Grundsteuer-
anmeldung erforderlich. In diesen Fällen ist die Grundsteuer wie 2023
unverändert zu zahlen. 

Soweit Änderungen der Besteuerungsgrundlage eintreten, wird auf der
Grundlage des vom zuständigen Finanzamt erlassenen Grundsteuer-
messbescheides ein Grundsteuerbescheid erteilt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Festsetzung der Grundsteuer A und Grundsteuer B kann
innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung
Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung Oberschöna, An der Haupt-
straße 10, 09600 Oberschöna einzulegen. 

Oberschöna, 05. Januar 2024

Rico Gerhardt
Bürgermeister

n  Öffentliche Bekanntmachung

Beteiligungsbericht 2022

Die Gemeindeverwaltung Oberschöna gibt bekannt, dass der Beteili-
gungsbericht 2022 der Gemeinde Oberschöna erstellt wurde. Gemäß 
§ 99 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
wird der Beteiligungsbericht der Gemeinde Oberschöna für das
Berichtsjahr 2022 öffentlich ausgelegt.

Der Beteiligungsbericht der Gemeinde Oberschöna für das Berichtsjahr
2022 liegt im

Rathaus Oberschöna
Zimmer 204 / Zimmer 202

An der Hauptstraße 10
09600 Oberschöna.

öffentlich zur Einsicht aus.

Oberschöna, 10.01.2024

Rico Gerhardt
Bürgermeister

n  Bekanntmachung

Betreff: Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Oberschöna

Der Gemeinderat Oberschöna hat mit Beschluss Nr. 247/07-2023 den
Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Oberschöna in seiner öffentlichen
Sitzung am 14.12.2023 festgestellt.

Gemäß § 88 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächs-
GemO) liegt der Jahresabschluss mit Anlagen zur öffentlichen Einsicht-
nahme während der Sprechzeiten im

Rathaus Oberschöna
Zimmer 202

An der Hauptstraße 10
09600 Oberschöna

aus.

Oberschöna, 10.01.2023                                 

Rico Gerhardt
Bürgermeister
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n  An alle Grundstückseigentümer*innen mit
Anschluss an eine Kleinkläranlage

Sehr geehrte Grundstückseigentümer*innen,

die Gemeindeverwaltung Oberschöna benötigt für die Kontrolle der
gesetzlichen Überwachungspflichten für private Kleinkläranlagen und
abflusslose Gruben die aktuellen Entsorgungsnachweise des Jahres
2023 sowie bei vollbiologischen Kläranlagen die Protokolle der Wartung
2023, wenn die Wartungsfirmen die Übermittlung an die Gemeinde
Oberschöna nicht vornehmen, bis 15.03.2024.

Bitte reichen Sie uns eine Kopie dieser Unterlagen ein oder senden Sie
Ihre Wartungsprotokolle und Entsorgungsnachweise an

verwaltung@gemeinde-oberschoena.de

Eine nochmalige Aufforderung zur Abgabe erfolgt nicht. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Betreiber von Kleinkläranlagen und
abflussloser Gruben gemäß der Kleinkläranlagenverordnung vom 
19. Juli 2007 zur Mitteilung dieser Daten verpflichtet sind. 

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Gemeindeverwaltung Oberschöna

n  Bekanntmachung

Die Jagdgenossenschaft Oberschöna – Wegefarth – Kleinschirma
informiert:

Betr.: Beschlussfassung zur Nichtauszahlung 
des Reinertrages

Die Jagdgenossenschaft Oberschöna – Wegefarth – Kleinschirma
gibt bekannt, dass zur Vollversammlung im Landhotel Kleinschir-
ma am 26.10.2023 mit Beschluss der Jagdgenossen der Nichtaus-
zahlung des Reinertrages zugestimmt wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Schreiter
Jagdvorsteher der Jagdgenossenschaft
Oberschöna - Wegefarth – Kleinschirma

n  An alle Grundstückseigentümer*innen mit
Anschluss an die kommunale Abwasserbeseitigung

Sehr geehrte Grundstückseigentümer*innen,

die Gemeindeverwaltung Oberschöna benötigt für die Rechnungsle-
gung der Abwasserkosten Ihre Jahresrechnung für 2023 des Wasser-
zweckverbandes Freiberg.

Bitte legen Sie uns bis spätestens 31.03.2024 eine Kopie der Wasser-
rechnung vor, entweder per Einwurf in den Briefkasten oder per E-Mail
an

verwaltung@gemeinde-oberschoena.de

Eigentümer*innen mit einer registrierten Wasseruhr für die Gartenbe-
wässerung fügen bitte ein aktuelles Foto des Zählerstandes bei.

Eine nochmalige Aufforderung zur Abgabe erfolgt nicht. 

Ist eine Abfrage beim Wasserzweckverband wegen fehlender Angaben
notwendig, werden die Bearbeitungskosten auf den/die Grundstücksei-
gentümer*in umgelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Gemeindeverwaltung Oberschöna

n  Bekanntmachung

Bekanntmachung der Genehmigung über die Satzung
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

„Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaikanlage 
„Am Wegefarther Viadukt“ der Gemeinde Oberschöna

Mit Bescheid vom 19.12.2023 AZ 22B170009 hat das Landratsamt
Mittelsachsen den in der Gemeinderatssitzung am 16.11.2023 als
Satzung beschlossenen vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sonder-
gebiet Freiflächen-Photovoltaikanlage „Am Wegefarther Viadukt“
genehmigt.
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des
Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser
Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

Jedermann kann den Bebauungsplan mit Begründung und Umweltbe-
richt einschließlich der umweltfachlichen Fachbeiträge, die dem Bauleit-
plan zugrunde liegen sowie die zusammenfassende Erklärung über die
Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksich-
tigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit
den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmög-
lichkeiten gewählt wurde, im Rathaus der Gemeinde Oberschöna, An
der Hauptstrasse 10, 09600 Oberschöna, während der Öffnungszeiten
im Zimmer 202 

Montag 08.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch 08.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.30 Uhr
Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr

einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Die o.g. Planunterlagen werden zusätzlich auf der Webseite der
Gemeinde Oberschöna unter 
https://www.gemeinde-oerschoena.de/rathaus/baumassnahmen.html
sowie im Landesportal unter https://buergerbeteiligung.sachsen.de/
veröffentlicht.

Das nächste Amtsblatt Oberschöna 
erscheint am 22. Februar 2024. 

Redaktionsschluss ist der 9. Februar 2024.
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Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung
sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-

zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebau-
ungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel
begründen soll, ist darzulegen. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprü-
che für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile,
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des
Anspruches herbeigeführt wird.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO):
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind,
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande
gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetz-

widrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder 

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber
der Gemeinde 

unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht worden ist. Ist eine Verletzung nach Satz 2
Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in 
§ 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Oberschöna, 08.01.2024

Bürgermeister
Gemeinde Oberschöna

n  Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Photovoltaikanlage Am Pferdehof“ 

Öffentliche Auslegung des Vorentwurfes des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes „Photovoltaikanlage Am Pferdehof“ im Rahmen
der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1
BauGB 

Nach den Vorschriften des Baugesetzbuches ist die Öffentlichkeit
möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung
zu informieren und der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Äußerung und
Erörterung zu geben.
Die Planunterlagen des Vorentwurfes in der Planfassung vom Januar
2024 werden deshalb zur Einsichtnahme und zur Äußerung in der Zeit
vom 05.02.2024 bis einschließlich 08.03.2024 während der nachfol-
genden Dienstzeiten  

Montag 08.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch 08.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.30 Uhr
Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr

in der Gemeindeverwaltung Oberschöna, An der Hauptstraße 10, 09600
Oberschöna öffentlich ausgelegt. 
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen
zum Vorentwurf schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die o. g. auszulegen-
den Unterlagen sind während der Beteiligungsfrist im Internet auf
folgenden Seiten verfügbar:
• https://www.gemeinde-oberschoena.de/rathaus/baumassnah-

men.html
• https://buergerbeteiligung.sachsen.de/

Oberschöna, 09.01.2024

Rico Gerhardt
Bürgermeister

Impressum:
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Oberschöna, An der Hauptstraße
10, in Oberschöna, Telefon: 037321/8870, Telefax: 037321/88720,  
E-Mail: Verwaltung@gemeinde-oberschoena.de • Verantwortlich für:
amtlichen Teil: Herr Gerhardt, Bürgermeister, redaktionellen Teil: Ge -
mein de verwaltung Oberschöna, Vertrieb: Gemeindeverwaltung Ober-
schöna. Das Amtsblatt der Ge mein de Oberschöna wird kostenlos an
alle Haushalte der Gemeinde abgegeben. Gesamtherstellung: Riedel
GmbH & Co. KG – Verlag für Kommunal- und Bürgerzeitungen Mittel-
deutschland,Gottfried-Schenker-Straße 1, 09244 Lichte nau/OT Ottendorf,
Telefon 037208/876-0, Fax 037208/876299,  E-Mail info@riedel-verlag.de.
Es gilt die Anzeigenpreisliste 2023.
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Amtliche Bekanntmachungen

n  Information über die öffentliche Bekanntmachung
von Friedhofsordnungen und Friedhofs -
gebührenordnungen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Oberschöna-Langhennersdorf

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Oberschöna-Langhennersdorf als Träger
der Friedhöfe Oberschöna, Wegefarth, Kleinschirma, Reichenbach und
Langhennersdorf wird Friedhofsordnungen und Friedhofsgebührenord-
nungen einschließlich der Änderungen an diesen Ordnungen ab 1. Janu-
ar 2024 auf elektronischem Wege im Friedhofsanzeiger der Ev.-Luth.
Landeskirche Sachsens bekannt machen.
Der Friedhofsanzeiger wird auf der Internetseite der Ev.-Luth. Landeskir-
che Sachsens veröffentlicht und ist erreichbar unter www.evlks.de/fried-
hofsanzeiger.
Die elektronische Veröffentlichung erfolgt auf Grundlage von 
§ 2 Absatz 2 Satz 3 und 4 der Kirchgemeindeordnung der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Sachsens vom 13. April 1983 (ABl. S. A 33),
zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 13. November 2022 
(ABl. S. A 227) in Verbindung mit § 1 Absatz 2, §§ 2 und 3 Absatz 1 der
Verordnung über die amtliche Bekanntmachung des Friedhofsanzeigers
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens in elektronischer
Form vom 29. August 2023 (ABl. S. A 182).
Der Friedhofsanzeiger kann im Pfarramt Langhennersdorf eingesehen
werden.
Ein Ausdruck wird im Einzelfall erstellt und auf Anforderung übermittelt.

Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Oberschöna-Langhennersdorf

- Der Kirchenvorstand -

Jubilare im Februar 2024 
in der Gemeinde Oberschöna 

Der Gemeinderat Oberschöna gratuliert

n zum 70. Geburtstag
      am 02. Februar     Monika Vogler
      am 10. Februar     Betina Birkhahn
      am 13. Februar      Gerhard Maleschka
      am 19. Februar      Marion Müller
      am 20. Februar      Sigrid Träder

n zum 75. Geburtstag
      am 08. Februar     Jörgen Schütze
      am 19. Februar      Gabriele Heymann

n zum 85. Geburtstag
      am 13. Februar     Ute Hochmuth

n zum 90. Geburtstag
      am 03. Februar     Rolf Bischoff
      am 06. Februar     Ursula Pid

n zur Goldenen Hochzeit
      am 28. Februar      Christine und Gerd Uhlmann

n zur Diamantenen Hochzeit
      am 21. Februar     Ute und Günter Hochmuth
      am 22. Februar      Sybille und Siegfried Muster

      ganz herzlich.

Allgemeine Informationen

Allgemeine Informationen

n  Entsorgungstermine in der Gemeinde Oberschöna

Restabfallentsorgung

Gemeindeteil Bräunsdorf                     14./28.         Februar 2024
Gemeindeteil Langhennersdorf           14./28.         Februar 2024
Gemeindeteil Oberschöna                   01./15./29.   Februar 2024
Gemeindeteil Wegefarth                      01./15./29.   Februar 2024
Gemeindeteil Bahnhof Frankenstein   01./15./29.   Februar 2024
Gemeindeteil Kleinschirma                  06./19.         Februar 2024
                                                                                
Entsorgung „Gelbe Tonne“ 

Gemeindeteil Bräunsdorf                     14./28.         Februar 2024
Gemeindeteil Langhennersdorf           14./28.         Februar 2024
Gemeindeteil Oberschöna                   01./15./29.   Februar 2024
Gemeindeteil Wegefarth                      01./15./29.   Februar 2024
Gemeindeteil Bahnhof Frankenstein   01./15./29.   Februar 2024
Gemeindeteil Kleinschirma                  06./19.         Februar 2024
                                                                                
Entsorgung „Papiertonne“ 

Gemeindeteil Bräunsdorf                     14./28.         Februar 2024
Gemeindeteil Langhennersdorf           14./28.         Februar 2024
Gemeindeteil Oberschöna                   01./15./29.   Februar 2024
Gemeindeteil Wegefarth                      01./15./29.   Februar 2024
Gemeindeteil Bahnhof Frankenstein   01./15./29.   Februar 2024
Gemeindeteil Kleinschirma                  06./19.         Februar 2024

Geburten im Dezember 2023
Wir begrüßen nachträglich 

in der Gemeinde Oberschöna  

die kleine Hanni,
die kleine Lena Luise und

den kleinen Fabius

ganz herzlich.

n  Angebote des Landesverbandes 
AD(H)S Sachsen e.V. 

Händelstr. 16, 09669 Frankenberg

• Antimobbing- und Gewaltsprechstunde 
für Kinder und Jugendliche

• AD(H)S-Beratung für Eltern und für Erwachsene 

Nur nach Terminvereinbarung per WhatsApp oder Mail
WhatsApp   0173 822 04 11
Per Mail      info@adhs-sachsen.de

Angebote                                  Februar 2024            März 2024

AD(H)S –                                    Dienstag                    Dienstag
Gesprächsrunde für Eltern         06.02.2024                 05.03.2024
Beginn jeweils 18.00 Uhr            

AD(H)S –                                    Donnerstag                Donnerstag
Stammtisch für Erwachsene      29.02.2024                 28.03.2024
Beginn jeweils 19.30 Uhr            



25. Januar 2024 Amtsblatt Oberschöna

C
M
Y
K

7

Allgemeine Informationen

03.02.2024    Karnevalveranstaltung des Langhennersdorfer

Karneval Club im Gasthof  „Zum Erbgericht“ 

Langhennersdorf

10.02.2024    Karnevalveranstaltung des Langhennersdorfer

Karneval Club im Gasthof  „Zum Erbgericht“ 

Langhennersdorf

11.02.2024    Kinderfasching Langhennersdorf

                      im Gasthof  „Zum Erbgericht“ Langhennersdorf
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Am 25.10.23 durften wir unser neues Kita-Maskottchen bei den Striegi-
staler Spatzen in Bräunsdorf begrüßen. An diesem Tag feierten wir unser
Herbstfest in der Kita. Zunächst haben die Kinder der Fuchsbau-Gruppe
das einstudierte Ernte-Tanz-Lied aufgeführt. Anschließend gab es unter-
schiedliche Stationen gemeinsam mit den Eltern zu bestreiten. So
wurde der Nachmittag mit Kastaniengolf, Tannzapfenweitwurf und
Kastanieneierlauf verbracht. Gemeinsam mit ihren Eltern, sowie
Geschwistern konnten die Kinder einen der letzten schönen Herbst-
nachmittage genießen. Zum Abend hin musste unser neues Maskott-
chen, eine Eule, gesucht werden. Diese versteckte sich in unserem
angrenzenden Wald und war zunächst nicht einfach zu finden. Die Freu-
de über unsere neue Eule war groß und so schmückt sie nun unsere
Kita. Nach den aufregenden Spielen am Nachmittag, gab es nun eine
warme Kürbissuppe zum Abendbrot, welche die Kinder im Rahmen des
Ernte-Dank-Projektes gekocht haben. Aufgewärmt und satt haben wir
den Abend mit einem Lampionumzug ausklingen lassen.   

Allgemeine Informationen

n  Einwohnerversammlung in Kleinschirma

Unsere alljährliche Einwohnerversammlung fand am 08.12.2023 im
Landgasthof Kleinschirma statt.
Vor ca. 70 Bürgern unseres Ortes legte zunächst der Ortschaftsrat
Rechenschaft über die geleistete Arbeit im abgelaufenen Jahr ab.
Danach wurden interessante Themen, wie die bevorstehende Kommu-
nalwahl 2024, die 800-Jahr-Feier Kleinschirma´s und die Verbesserung
der Präsenz unserer Kirche für unseren Ort besprochen.
Für diese Beiträge möchten wir uns bei Frau Lobin und Frau Kreiden-
berg von der Gemeindeverwaltung Oberschöna, bei Frau Kristina
Wagner vom Vorbereitungskomitee zur 800-Jahr-Feier und bei Herrn
Wulkow als Vertreter der Kirchgemeinde Kleinschirma bedanken. 
Zum Abschluss kam es zu einer regen Diskussion der Einwohner mit
unserem Bürgermeister Herrn R. Gerhardt und dem Ortschaftsrat zu
allen interessierenden Problemen unseres Ortes.

Alle Anwesenden zeigten sich zufrieden, dass sie die Gelegenheit
nutzen konnten, um alle Fragen unserer Zusammenarbeit zu klären.

Ortschaftsrat Kleinschirma

n  Plan für 2024

Der Ortsverein Schirmbach e.V. Kleinschirma
lädt ein:

26.02.2024, 19:00 Uhr
Vereinsversammlung in ehemaliger Kegelbahn
Neue Mitglieder oder Interessierte sind stets herz-
lich willkommen.
(weitere Termine: 25.03., 29.04. und 27.05.2024)

16.03.2024, 15:00-17:00 Uhr
Kaffeeklatsch mit Osterbasteleien in ehemaliger Kegelbahn
Wir laden nicht nur Senioren, sondern alle interessierten Erwachsenen 
und Eltern mit  ihren Kinder zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee
und Kuchen ein. 
Mit kleinen Osterbasteleien möchten wir uns auf die Frühlingszeit
einstimmen.

06.04.2024, 18:00 Uhr 
Frühlingsball im Gasthof Kleinschirma

01.06.2024     
Kinderfest auf dem Festplatz Kleinschirma

Ortsverein Schirmbach e.V. Kleinschirma

Beachten Sie bitte auch unsere Flyer und Aushänge in den Schau-
kästen
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Allgemeine Informationen

Dafür gilt es Auszubildende und Unternehmen frühzeitig zusam-
men zu bringen, zum Beispiel in der Woche der offenen Unterneh-
men.

Für das Ausbildungsjahr 2022/23 wurden deutlich mehr Ausbildungs-
plätze als Bewerberinnen und Bewerber gemeldet. Die Chancen künfti-
ger Azubis am regionalen Arbeitsmarkt sind damit sehr gut. Über die
Vielfalt der mittelsächsischen Berufswelt können sich Interessierte
während der „Woche der offenen Unternehmen“ im März 2024 genau
informieren.

Eine besondere Herausforderung für den Ausbildungsmarkt ist die aktu-
elle Ausbildungsnachfrage junger Menschen. Mit der sinkenden Bewer-
beranzahl hat sich die Marktlage aus Sicht der Jugendlichen weiter
verbessert. Regionale Unternehmen sehen sich folglich mit immer
größeren Schwierigkeiten bei der Besetzung ihrer Ausbildungsstellen
konfrontiert. Bewerbungen passen nicht zum Ausbildungsprofil oder
bleiben ganz aus. Um die Jugendlichen möglichst frühzeitig für ihre
Ausbildungsberufe zu begeistern, werden viele mittelsächsische Firmen
selbst aktiv in Sachen Berufsorientierung.

Die Freiberger Metallverarbeiter ACTech wurde z.B. von Sachsenme-
tall kürzlich für sein Engagement und die hohe Ausbildungsqualität
ausgezeichnet. Über ein Schnupperpraktikum ist auch der beste
Zerspanungsmechaniker Sachsens, Leon Hegewald, zur ACTech
GmbH gekommen. Als Zerspanungsmechaniker beeindruckte er
während seiner Ausbildung durch seine ruhige und positive Art, sein
Engagement und seine Präzision. „Ich schmiede selbst Messer und
habe daher die Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker als passen-
den Beruf für mich entdeckt. So kann ich bei der Arbeit genauso fleißig
Späne abtragen wie in meiner Freizeit, nur viel genauer“, erklärt Hege-
wald.

Auch andere talentierte Auszubildende aus Mittelsachsen haben hervor-
ragende Leistungen erbracht. Patrick Wappler von den Lichtenauer
Mineralquellen erreichte 94 von 100 möglichen Punkten bei seiner
Abschlussprüfung bei der IHK Chemnitz und übertraf damit alle anderen
Einser-Azubis in seinem Beruf. Von hervorragender Qualität ist auch das
Gesellenstück des Auszubildenden Giovanni von der Rosskopf und
Partner AG aus Augustusburg-Hennersdorf, das als bestes im Kammer-
bezirk ausgezeichnet wurde. Damit kann er nun am sächsischen
Designwettbewerb „Die Gute Form“ teilnehmen. Carolin Passet von der
SWG Oederan wurde als Prüfungsbeste im Beruf Immobilienkauffrau im
Kammerbezirk der IHK Chemnitz ausgezeichnet und das Freiberger
Brauhaus stellte mit Azubi Robin Beinhardt den besten Brauer und
Mälzer.

n  Ausgezeichnet: Azubis und Ausbildungsunternehmen in Mittelsachsen

Leon Hegewald von der ACTech
wurde als bester Zerspanungsme-
chaniker ausgezeichnet. (Foto:
ACTech GmbH, Freiberg)

Patrick Wappler von den Lichte-
nauer Mineralquellen glänzte mit
seiner Abschlussprüfung. (Foto:
Lichtenauer Mineralquellen)

Geschafft! Azubi Patrick Wappler
von den Lichtenauer Mineralquel-
len ist Branchenbester. (Foto:
Lichtenauer Mineralquellen)

Mit Robin Beinhardt stellte die
Freiberger Brauhaus GmbH den
besten Brauer und Mälzer. (Foto:
Freiberger Brauhaus GmbH)

Diese Erfolge zeigen eindrucksvoll, dass Mittelsachsen nicht nur ein
attraktiver Wirtschaftsstandort ist, sondern auch eine Region, die junge
Talente gezielt fördert und fordert. Für alle, die in ihrer Berufswahl noch
unschlüssig sind, empfiehlt es sich im Rahmen der „Woche der offenen
Unternehmen“ vom 11. bis 16. März 2024 in verschiedene Berufe hinein
zu schnuppern. Anmeldungen sind ab dem 15. Januar 2024 unter
www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de/schueler/woche-der-offenen-
unternehmen möglich.

Anzeige(n)
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Herzlichen Dank an alle Turnierteilnehmer und Besucher des
Wintermarkts!

Stolz blicken wir auf unser Turnier zurück und freuen uns vor allem über
die zahlreichen Spieler und Gäste. Dank eurer Beteiligung hatten wir bei
der Turnierleitung und an den Verkaufsverständen alle Hände voll zu tun.
So soll es sein! Ohne selbst einen einzigen Ball gespielt zu haben, ist das
Turnier zu einem echten Saisonhöhepunkt für uns geworden. Großer
Dank gilt außerdem noch einmal unserem Sponsor Marco Fichtner von
der Oelmühle, der uns mit den vielen Bratwürsten und Getränken unter-
stützt hat!

Wir hoffen, wir konnten bei euch für eine Menge Spaß am Spielen und
viele schöne Gespräche bei Bratwurst, Glühwein und Bier sorgen. Auch

dieses Jahr wollen wir die Kombination aus Ortsmeister-
schaften und Wintermarkt beibehalten und zählen wieder
auf eure Teilnahme. Vor allem an den Verkaufsständen
wollen wir uns steigern und euch zukünftig noch mehr anbieten. Ihr könnt
euch bereits wieder die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr vormer-
ken - über den genauen Termin informieren wir rechtzeitig.

Wer Lust bekommen hat und nicht so lange auf Tischtennis warten will,
kann gerne auch zu unseren Trainingszeiten vorbeikommen:

Aktive: Dienstag 19 Uhr
Nichtaktive: Donnerstag 19 Uhr

Eure Abteilungsleitung Tischtennis

n  Ortsmeisterschaften im Tischtennis 2023 – Rückblick

Anzeige(n)
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2024 ist ein besonderes Jahr für Bräunsdorf:
Vor exakt 200 Jahren – am 05. März 1824 –
wurde die „Königlich-Sächsische Landeswai-
senanstalt“ (später „Landeskorrektionsan-
stalt“) gegründet, deren Baulichkeiten bis in
die Gegenwart in der Ortsmitte verankert sind.
Das damals vom Staat angekaufte Rittergut
diente dem verantwortlichen Ministerium als
Dachgeber für die Inobhutnahme von Kindern
und Jugendlichen, die den Normen der Zeit
nicht entsprachen und einer staatlichen
Einflussnahme bedurften. Bis zur Schließung
im Jahre 1999 wurde vor Ort die Geschichte
der Erziehungsanstalten fortgeschrieben,
unter wechselndem Namen und einer den
Veränderungen der Gesellschaft angepassten
Bildungsdoktrin. 

Wir als Kulturverein sind dem Bräunsdorfer
Jubiläum ein Stück weit entgegengegangen,
haben bereits im Dezember 2023 drei großfor-
matige Tafeln zur Veranschaulichung der
Geschichtsereignisse hergestellt. Zwei davon
befinden sich unmittelbar an der Bushaltestelle
„Am Kinderheim“, am einstigen Eingang zum
Heimkomplex, eine weitere am Glockenzaun
des Schul- und Bethauses, welches mit dem
Betrieb der Anstalt untrennbar verbunden war.

Auf den Tafeln finden sich die wichtigsten
Ereignisse des jeweiligen Objektes dargestellt,
ergänzt durch historische Fotos und Lageplä-
ne. Wir bedanken uns beim Bauhof der
Gemeinde, der die Aufstellung zweier Tafeln
übernommen hat.   

Im Jubiläumsjahr möchten wir zwei Tafeln
hinzukommen lassen. Derzeit sind wir mit der
Geschichtsrecherche, der Textfassung sowie
der Bildauswahl beschäftigt. Unser Interesse
gilt hierbei dem Wasserturm und der ehemali-
gen Zentralschule, welche ebenfalls in den
baulichen Kontext der Bräunsdorfer Erzie-
hungsanstalten gehören. 

Darüber hinaus bereiten wir für den Sommer
einen Geschichtsvortrag in der Kapelle vor. 

Das Veranstaltungsjahr „2024“ wird unserer-
seits am 02. Februar (Freitag) um 17:00 Uhr
mit einer Andacht zu „Maria Lichtmess“ eröff-
net, wozu wir Sie hiermit herzlich einladen
möchten.     

„Kulturverein Schul- und Bethaus 
Bräunsdorf/Erz.“ e. V. 
Falk-Uwe Langer, Vereinsvorsitzender.    

n  Ein besonderes Jubiläum für Bräunsdorf 
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Bücherstube

n Notizen aus der Bücherstube des EZV Bräunsdorf 
(donnerstags von 12.30 Uhr bis 18.30 Uhr) 

Zunächst ganz herzlichen Dank an die Leserinnen
und Leser, die durch ihre Rückgabe von schon länger
ausgeliehenen Medien die Vorbereitung der Inventur in
der Bücherstube unterstützten.
Wunderbar wäre es, wenn auch die restlichen 4 Lese-
rinnen noch den Weg in die Bücherstube finden und die
entliehenen Bücher abgeben. Noch immer wird der 
4. Bd. der Barbarossa Saga „Herz aus Stein“ von S. Ebert vermisst!
Bitte mal zu Hause nach schauen.

Nun aber der Blick auf die Vorhaben im ersten Halbjahr!
Immer am 1. und 3. Donnerstag im Monat trifft sich die Mädchengrup-
pe mit Frau Kathi Preußler zur kreativen Umsetzung verschiedener
Handarbeitstechniken.
Ab 16.00 Uhr sind dann alle Erwachsenen eingeladen zu „Nadelspiele-
reien“. In zwangloser Runde wird an eigenen Projekten (weiter) gearbei-
tet, Erfahrungen, Tipps und Tricks ausgetauscht, in Zeitschriften nach
Anregungen gestöbert.

Am 6.2.2024 um 10.00 Uhr startet wieder der Medienkaffeeklatsch. 
Jeder der eine Frage, ein Problem mit seinem Smartphone oder Compu-
ter hat, kann kommen und sich von Dozenten der TU Mittweida beraten
lassen.
Unkostenbeitrag für Kaffee und z. B. Gebäck 2,00€; Anmeldung
erwünscht

Weitere Termine sind:
• 7.3. – 28.3. Büchertisch „Ostern“ in Zusammenarbeit mit der Akade-

mischen Buchhandlung und dem Taschenbuchladen
• 7.3. ab 14.00 Uhr Osterbasteln (Erwachsene)
• 14.3. Medienkaffeeklatsch: Schwerpunkt u.a. Sicherheit im Netz
• 11.4. Spielenachmittag

Außerdem soll die Galerieschiene eine Fotogalerieschiene werden. 
Dafür werden Fotos gesucht, die Reiseziele vorstellen. Auf Smartpho-
nes, in Fotoalben oder Kartons bleiben schöne Fotos oftmals schon
nach kurzer Zeit unbeachtet. Wie schade!!! Nutzen Sie die Möglichkeit
einer Ausstellung Ihrer Fotos, um andere Menschen an Ihren Reiseein-
drücken teilhaben zu lassen und Reiseerlebnisse auszutauschen.
Bilderrahmen für die Fotos sind vorhanden. Weitere Details bitte in der
Bücherstube erfragen.

Vorschläge für Themen der Abendveranstaltungen blieben leider aus.
Aber das Team der Bücherstubenunterstützer ist ja nicht ohne Ideen.
Neben einer Reihe von Ideen, die sich aktuell in der Abstimmung befin-
den, könnte es, bei ausreichendem Interesse, Reisebericht(e) über
Indien und / oder Nepal geben. Wer würde sich denn dafür interessie-
ren? 

Abschließend noch einen Hinweis auf eine Veranstaltung in FG / Städti-
scher Festsaal.
Am 22.05.2024, 19.00 Uhr Vortrag und Diskussion mit Frau Prof. Dr.
Krone – Schmalz (langjährige ARD-Korrespondentin in Russland) „Russ-
land – Wie weiter?“; Eintritt: 15,00 €.
Bis dahin ist zwar noch Zeit, aber ein reger Kartenverkauf hat schon
begonnen. Für unsere Gemeinde konnte deshalb ein kleines Kontingent
Karten reserviert werden. Also, schnell sein lohnt sich wieder!

Kontakt:
Monika Schlesier; Tel.: 037321/4682
E-Mail: monikaschlesier@gmx.de

www.gemeinde-oberschoena.de

Anzeige(n)
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Anzeige(n) Kirchennachrichten

n Gottesdienste Februar  2024

→ Ab Januar bis Ostern finden die Gottesdienste in Oberschöna und

Langhennersdorf im Gemeinderaum statt.

Sonntag, 04.02.2024, Sexagesimae  

Bräunsdorf            08:30 Uhr   Predigtgottesdienst, Pfarrerin Kaiser

Linda 10:15 Uhr   Abendmahlsgottesdienst, Pfrin. Kaiser

Sonntag, 11.02.2024, Estomihi

Kleinschirma         08:30 Uhr   Predigtgottesdienst, Pfarrerin Kaiser

Langhennersdorf  10:15 Uhr   Abendmahlsgottesdienst, Pfrin. Kaiser

Sonntag, 18.02.2024, Invokavit

Oberschöna          10:15 Uhr   Predigtgottesdienst

Sonntag, 25.02.2024, Reminiscere 

Wegefarth 10:15 Uhr   Predigtgottesdienst zum Beginn 

der Bibelwoche, Pfarrerin Kaiser 

und Bibelwochenteam

n Monatsspruch Februar:

Alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung,

zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. 

2 Tim 3,16 

n Kontakte Pfarramts- und Friedhofsverwaltung

Pfarrerin Kaiser: 

Ev.-Luth. Pfarramt in Langhennersdorf

Hauptstraße 160, 09600 Oberschöna, 

Tel.: 037328/466 

Fax: 037328/18276

Sprechzeiten Pfrn. Kaiser nach Vereinbarung, 

Tel.: 0152 0185 1237

E-Mail: maria-theresia.kaiser@evlks.de

Pfarramtsverwaltung  in Langhennersdorf:

Frau Katrin Mohn, 

E-Mail: katrin.mohn@evlks.de,

Tel.: 037328 466

Sprechzeiten Dienstag von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr,

Donnerstag von 14.00 bis 16.00 Uhr

Friedhofsverwaltung in Langhennersdorf:

Hauptstraße 160, 09600 Oberschöna

Frau Christine Hauswald,

E-Mail: friedhofsverwaltung2.freiberg@evlks.de

Tel.:  037328 18280

Sprechzeiten Mittwoch von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr

n Ev.-Luth. Kirchgemeinde Oberschöna-Langhennersdorf
mit den Orten Oberschöna, Wegefarth, Linda, 
Kleinschirma, Bräunsdorf, Reichenbach, Seifersdorf
und Langhennersdorf
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